
Zeitschrift: Schweizer Revue : die Zeitschrift für Auslandschweizer

Herausgeber: Auslandschweizer-Organisation

Band: 44 (2017)

Heft: 1

Artikel: 7528 Auslandbasler durften nicht wählen

Autor: Schenk, Peter

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-910956

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 19.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-910956
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


16 Politik

7528 Auslandbasier durften nicht wählen

Im Basler Stadtkanton haben Auslandschweizer kein kantonales Wahlrecht. Anders ist das

in den Nachbarkantonen Baselland, Solothurn und Jura sowie in sieben weiteren Kantonen.

Eine Ausweitung des Wahlrechts in Basel-Stadt hat der Grosse Rat bisher stets abgelehnt.

PETER SCHENK

Seit Ende 2013 dürfen die
Auslandschweizer aus dem Kanton Basel-Stadt

an den Ständeratswahlen teilnehmen.

Dem klaren Entscheid des Grossen

Rats waren heftige Diskussionen

vorausgegangen, vor allem die Liberal

Demokratische Partei (LDP) hatte

gebockt. Sie wehrte sich mit dem

Argument, dass nur derjenige
mitbestimmen sollte, der auch betroffen sei.

Bei einem Wohnsitz in Timbuktu sei

das nicht der Fall, sagte André Auder-

set (LDP) damals für seine Fraktion.

Hauptargument für das Wahlrecht der

Auslandbasler war aber die Tatsache,

dass sie seit 1992 an den Nationalratswahlen

teilnehmen dürfen. Da sei es

unlogisch, sie von den Ständeratswahlen

auszuschliessen. Die Gesetzesänderung

wurde schliesslich mit 80 Ja-

und sieben Neinstimmen beschlossen.

Die Teilnahme an kantonalen Wahlen

Auslandschweizer

aus dem Kanton

Basel-Stadt dürfen

weiterhin nur an

nationalen Wahlen

teilnehmen. Im Bild:

Wahllokal im Basler

Rathaus. Foto Keystone

bleibt den Auslandbaslern allerdings
weiterhin verwehrt. Damit ist der

sonst liberale Stadtkanton konservativer

als zum Beispiel das Baselbiet, wo
Auslandschweizer auch kantonal
mitbestimmen dürfen. Genauso ist dies

in den Kantonen Solothurn und Jura

geregelt. Die Teilnahme auch auf
kantonale Wahlen und Abstimmungen
auszudehnen, sei laut Regierungssprecher

Marco Greiner «verschiedentlich

diskutiert, aber vom Grossen

Rat bisher abgelehnt worden». Bei den

Regierungsrats- und Grossratswahlen

vom vergangenen Oktober hatten die

7S28 Ex-Basler, die 2015 erstmals an

den Ständeratswahlen teilnehmen

durften, also immer noch nichts zu

sagen.

Eine Stimme durch die

Volksabstimmung

Das ist nicht überall so. Denn in der

Schweiz gibt es zehn Kantone, in
denen Auslandschweizer an kantonalen

Wahlen abstimmen dürfen. Im
Nachbarkanton Solothurn geht dies

auf eine Volksabstimmung von 1980

zurück und im Baselbiet ist das

entsprechende Gesetz seit 1981 in Kraft.
1978 wurde das Thema laut
Staatskanzlei Basel-Landschaft dreimal im
Landrat diskutiert. Im Jura besteht die

Regelung seit der Kantonsgründung
im Jahre 1979. Zürich hingegen
beschränkt das Wahlrecht wie Basel auf

die Ständeratswahlen.

Am restriktivsten beim Wahlrecht

für Auslandschweizer ist in der

Nordwestschweiz der Kanton Aargau. Hier

dürfen die 7005 registrierten
Auslandschweizer lediglich an den

Nationalratswahlen teilnehmen. Die

Beteiligung an den Ständeratswahlen ist

nur möglich, wenn dies die kantonale

Gesetzgebung vorsieht, was sie nicht

tut. Seine ablehnende Haltung
begründete der Aargauer Regierungsrat

im November 2012 in seiner Antwort
aufeine von Kim Lara Schweri (Grüne)

eingereichte Interpellation, die nur
von einem weiteren Ratsmitglied
unterzeichnet worden war.

Dort hiess es in Bezug auf Schweizer,

die sich vor längerer Zeit oder

permanent im Ausland niedergelassen
haben: «Der Konnex zum Aargau löst

sich mit der Zeit auf und kantonale
Sach- wie Wahlgeschäfte dürften
bedeutend weniger interessieren als

solche unseres Landes. Teilweise sind

diese Stimmberechtigten nicht mehr

der deutschen Sprache mächtig.»

«Es braucht einen Bezug»

Ähnlich argumentiert im Hinblick auf
das kantonale Wahlrecht für
Auslandschweizer der ehemalige Basler

Regierungspräsident Guy Morin (Grüne):

«Für kantonale Wahlen braucht es

einen Bezug, den man verliert, wenn

man länger weg ist.» Ein weiteres

Argument: Basel sei ein Stadtkanton,

und er könne sich nicht vorstellen,
dass Auslandschweizer in anderen

Städten mitbestimmen dürfen.

Offener zeigt sich der bürgerliche

Regierungsrat Baschi Dürr. Er könne

zwar persönlich die Argumentation
nachvollziehen, «dass es etwas

merkwürdig ist, wenn ein Auslandbasler in

Argentinien über die Neugestaltung
eines Platzes in Basel mitbestimmen

kann, nicht aber ein Baselbieter oder

ein Ausländer in Basel, der täglich
darüber fährt.» Dennoch könne er

sich eine Änderung vorstellen und
schreibt: «Ich verschliesse mich nicht

grundsätzlich der Idee eines generellen

baselstädtischen

Auslandschweizerstimmrechts, sollte diese aus den

Reihen des Grossen Rates einmal
aufkommen.»

PETER SCHENK IST REDAKTOR DER «BZ BASEL»
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